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Sehr geehrte Mandantin,
sehr geehrter Mandant,

nachfolgend haben wir in dieser Ausgabe wieder Neuerungen aus dem Steuer- und Wirtschaftsrecht fiir Sie zusammengestellt.

Diese Mandanten-Information beruht auf dem Stand 28.5.2021.

. STEUER- UND WIRTSCHAFTSRECHT

Unternehmer

Ist-Besteuerung im Griindungsjahr

Das Finanzamt kann die Gestattung der Ist-Besteuerung zu-
ricknehmen, wenn der Unternehmer unrichtige Angaben
hinsichtlich seines voraussichtlichen Gesamtumsatzes ge-
macht hat. Die Hohe des Gesamtumsatzes im Griindungs-
jahr ist nach den voraussichtlichen Verhaltnissen des Griin-
dungsjahres zu ermitteln und auf das gesamte Jahr hochzu-
rechnen; dabei sind die Grundsatze der sog. Soll-Besteue-
rung anzuwenden, so dass es auf die Erbringung der Leis-
tung des Unternehmers und nicht auf die Bezahlung durch
den Kunden ankommt.

Hintergrund: Grundsétzlich entsteht die Umsatzsteuer mit
der Ausfiihrung der Leistung, so dass es auf die Bezahlung
durch den Kunden nicht ankommt (sog. Soll-Besteuerung).
Auf Antrag kann der Unternehmer die sog. Ist-Besteuerung
anwenden, wenn er bestimmte Voraussetzungen erfiillt. U.a.

darf sein Gesamtumsatz nicht Uber 600.000 € liegen (bis
einschlieflich 2019 lag die Grenze bei 500.000 €).

Sachverhalt: Die Klagerin war eine am 20.9.2011 gegrin-
dete GbR, die Photovoltaikanlagen errichtete. Sie bean-
tragte beim Finanzamt die Ist-Besteuerung und erklarte,
dass sie im Jahr 2011 voraussichtlich Umsatze i. H. von
30.000 € erzielen wiirde. Das Finanzamt gestattete darauf-
hin am 15.12.2011 die Ist-Besteuerung. Die Klagerin hatte
allerdings im November 2011 bereits einen Vertrag Uber die
Errichtung einer Photovoltaikanlage zum Gesamtpreis von
ca. 1.258.000 € netto abgeschlossen und fiir die Montage
ein Teilentgelt von 450.000 € zzgl. Umsatzsteuer vereinbart.
Im Dezember schloss sie die Montage ab und stellte ihrem
Auftraggeber 450.000 € zzgl. USt in Rechnung. Der Auftrag-
geber zahlte ihr noch im Jahr 2011 einen Teilbetrag von ca.
78.000 €. Als das Finanzamt davon erfuhr, nahm es die Ge-
stattung der Ist-Besteuerung zurck.

Entscheidung: Der BFH wies die Klage ab:

m Die Gestattung der Ist-Besteuerung war rechtswidrig, weil
der voraussichtliche Gesamtumsatz der Klagerin den im
Jahr 2011 glltigen Héchstbetrag von 500.000 €
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Ubersteigen wirde. Im Jahr der Griindung ist der tatsachli-
che Umsatz nach den tatsachlichen Verhaltnissen des Un-
ternehmers zu ermitteln und auf das Jahr hochzurechnen.

m Hierbei gelten die Grundsatze der Soll-Besteuerung, so-
dass es auf die Ausfiihrung der Leistungen/Teilleistungen
der Klagerin ankommt. Die Ist-Besteuerung gilt nicht, weil
die urspruingliche Gestattung zurickgenommen worden ist.

m Aufgrund ihres Vertrags Uber die Errichtung einer Photo-
voltaikanlage konnte die Klagerin jedenfalls mit einem Teil-
entgelt fir die Montage in Hohe von 450.000 € rechnen.
Unbeachtlich ist, dass sie das Entgelt im Jahr 2011 nur teil-
weise, namlich in Héhe von 78.000 €, erhalten hat; denn
die Ermittlung des tatsachlichen Umsatzes im Jahr 2011
richtet sich nach der Soll-Besteuerung, also auf Grundlage
der ausgefiihrten Leistungen/Teilleistungen.

m Da die Klagerin im September gegriindet wurde, im Jahr
2011 also nur vier Monate existierte, war der zu erwartende
Umsatz von 450.000 € auf das gesamte Jahr hochzurech-
nen, so dass sich ein Gesamtumsatz von 1.350.000 €
ergab, der deutlich Gber der damaligen Umsatzgrenze fir
die Ist-Besteuerung von 500.000 € lag.

Hinweise: Fiir die Ermittlung des Gesamtumsatzes im Griin-
dungsjahr zwecks Ist-Besteuerung gelten ahnliche Grunds-
atze wie fur die Anwendung der Kleinunternehmerregelung
im Griindungsjahr. Beim Kleinunternehmer wird ebenfalls
der tatsachliche Gesamtumsatz in einen Jahresumsatz um-
gerechnet und dann gepriift, ob die hier geltende Umsatz-
grenze eingehalten wird.

Kaufpreisaufteilung fiir ein bebautes
Grundstiick

Das Bundesfinanzministerium (BMF) hat eine neue Arbeits-
hilfe zur Aufteilung des Kaufpreises fiir ein bebautes Grund-
stiick auf den Grund und Boden und auf das Gebaude ver-
offentlicht, nachdem die bisherige Arbeitshilfe vom BFH ver-
worfen worden war. Die neue Arbeitshilfe sieht neben dem
bisherigen Sachwertverfahren auch das Ertragswert- sowie
das Vergleichswertverfahren vor.

Hintergrund: Beim Kauf eines bebauten Grundstiicks, das
zur Einklnfteerzielung eingesetzt, also vermietet oder be-
trieblich genutzt wird, muss der Kaufpreis auf den Grund und
Boden sowie auf das Gebaude aufgeteilt werden. Nur der
Gebaudeanteil kann abgeschrieben werden, wahrend der
Grund- und Bodenanteil nicht abgeschrieben wird. Das BMF
hatte vor einigen Jahren eine Arbeitshilfe veroffentlicht, die
ein Berechnungsprogramm flr die Aufteilung enthielt, wel-
ches jedoch ausschlieRlich auf dem sog. Sachwertverfahren
beruhte. Der BFH hat diese Arbeitshilfe in einem Urteil aus
dem letzten Jahr als ungeeignet erachtet, weil sie nur das
Sachwertverfahren vorsah und weil Regionalisierungsfakto-
ren unberucksichtigt blieben, die gerade in Ballungsgebieten
bedeutsam sind.

Wesentlicher Inhalt der neuen Arbeitshilfe:

m Die neue Arbeitshilfe enthalt mehrere Berechnungsmodi,
namlich das Ertragswertverfahren, das Vergleichswertver-
fahren sowie — wie bisher — das Sachwertverfahren. Das
Vergleichswertverfahren ist bei Eigentumswohnungen so-
wie bei Ein- und Zweifamilienhdusern anwendbar. Das Er-
tragswertverfahren gilt fiir Mietwohngrundstiicke, gemischt

genutzte Grundsticke und Geschéaftsgrundstiicke, aber
auch fir Eigentumswohnungen und Ein- und Zweifamilien-
hauser, sofern es keinen Vergleichswert gibt. Und das
Sachwertverfahren kann bei allen anderen Grundsticken
angewendet werden.

m Bei jeder dieser Methoden wird zunachst der Grund und
Boden bewertet, indem die Flache des Grundstlicks mit
dem Bodenrichtwert multipliziert wird. Dies gilt unabhangig
vom jeweils anzuwendenden Verfahren.

m Anschlieend wird je nach Art des Grundstiicks das Ver-
gleichswert-, Ertragswert oder Sachwertverfahren ange-
wendet, um den Gebaudewert zu ermitteln. Abschlief3end
werden der Gebaudewert und der Grund- und Bodenwert
ins Verhaltnis zum Kaufpreis gesetzt und daraus der jewei-
lige Anteil abgeleitet.

Hinweise: Abzuwarten ist, ob sich nach der neuen Arbeits-
hilfe bei Anwendung des Vergleichswert- oder Ertragswert-
verfahrens wirklich hdhere Gebaudeanteile ergeben.

Die Arbeitshilfe ist nicht verbindlich, so dass die Kaufpreis-
aufteilung auch auf andere Art vorgenommen werden kann,
z. B. mit Hilfe eines Sachverstandigengutachtens oder an-
hand einer im Kaufvertrag vorgenommenen Kaufpreisauftei-
lung. Eine vertragliche Kaufpreisaufteilung wird vom Finanz-
amt allerdings haufig nicht akzeptiert, weil der sich nach der
vertraglichen Aufteilung ergebende Grund- und Bodenanteil
meist niedriger ist als der sich unter Anwendung des Boden-
richtwerts ergebende Betrag.

Arbeitgeber/Arbeitnehmer

Geldleistung oder Sachbezug

Das Bundesfinanzministerium (BMF) hat zur Abgrenzung
zwischen einer Geldleistung und einem Sachbezug des Ar-
beitgebers Stellung genommen und erlautert anhand zahl-
reicher Beispiele, wann eine Geldleistung und wann ein
Sachbezug, fiir den eine Freigrenze von aktuell 44 € monat-
lich gelten kann, vorliegt.

Hintergrund: Zum Arbeitslohn gehdren sowohl Geldleistun-
gen als auch Sachbeziige, also Einnahmen, die nicht in Geld
bestehen. Das Gesetz gewahrt derzeit bei Sachbeziigen
eine Freigrenze von monatlich 44 €, wenn der Sachbezug
zusatzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn gewahrt
wird. Wird die Freigrenze um einen Cent Uberschritten, ist
der gesamte monatliche Sachbezug steuerpflichtig.

Nach dem Gesetz gehdren zu den Einnahmen in Geld auch
zweckgebundene Geldleistungen, nachtragliche Kostener-
stattungen, Geldsurrogate und andere Vorteile, die auf einen
Geldbetrag lauten. Zweckgebundene Gutscheine und ent-
sprechende Geldkarten sind hingegen ein Sachbezug, so-
fern sie ausschlieBlich zum Bezug von Waren oder Dienst-
leistungen beim Arbeitgeber oder bei einem Dritten berech-
tigen und ab dem 1.1.2022 zuséatzlich die Kriterien des Zah-
lungsdiensteaufsichtsgesetzes erfillen.

Wesentlicher Inhalt des aktuellen BMF-Schreibens:
1. Zu den Sachbeziigen gehéren u.a.

m die Gewahrung von Kranken-, Krankentagegeld- oder
Pflegeversicherungsschutz  bei  Abschluss einer
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entsprechenden Versicherung und Beitragszahlung durch
den Arbeitgeber,

m die Gewahrung von Unfallversicherungsschutz, soweit
der Arbeitnehmer den Anspruch gegentiber dem Versiche-
rungsunternehmen geltend machen kann und die Beitrage
nicht pauschal besteuert werden,

m die Gewahrung von Papier-Essensmarken und taglichen
Zuschissen zu Mahlzeiten (sog. digitale Essensmarken)
sowie

m die Gewahrung von Gutscheinen oder Geldkarten, die ei-
nen Bezug von Waren bzw. Dienstleistungen vom Ausstel-
ler des Gutscheins aus seiner eigenen Produktpalette er-
moglichen oder die einen Bezug von Waren bzw. Dienst-
leistungen aus einem begrenzten Kreis von Akzeptanzstel-
len im Inland ermdglichen.

Hinweis: Hierzu gehdren etwa wiederaufladbare Ge-
schenkkarten fir den Einzelhandel, Tankgutscheine oder
Kundenkarten von Einkaufszentren. Erfasst werden auch
Gutscheine oder Geldkarten, die sich auf eine sehr be-
grenzte Waren- oder Dienstleistungspalette (auch aus dem
Ausland) beziehen, z. B. fiir Netflix oder fur Bekleidung und
Difte. Schlie3lich gilt als Sachbezug auch die Gewahrung
von Gutscheinen oder Geldkarten, die fir bestimmte sozi-
ale oder steuerliche Zwecke im Inland eingesetzt werden
(sog. Zweckkarte), z. B. Verzehrkarten in einer sozialen
Einrichtung oder Behandlungskarten fiir arztliche Leistun-
gen oder Reha-Mafinahmen.

2. Zu den Geldleistungen gehoren u.a.

m eine Zahlung des Arbeitgebers an den Arbeitnehmer bei
Abschluss einer Kranken-, Krankentagegeld- oder Pfle-
geversicherung und Beitragszahlung durch den Arbeit-
nehmer, wenn die Zahlung des Arbeitgebers mit der Auf-
lage verbunden ist, dass der Arbeitnehmer mit einem vom
Arbeitgeber benannten Unternehmen einen Versiche-
rungsvertrag schlief3t,

m zweckgebundene Geldleistungen oder nachtriagliche
Kostenerstattungen, z. B. eine Geldzahlung des Arbeitge-
bers fir den Erwerb eines Fahrrads oder die Erstattung des
Kaufpreises fiir ein Fahrrad.

Hinweise: Geldleistung und Sachbezug sind grundsatzlich
steuerpflichtig. Bei einem Sachbezug kann allerdings die
monatliche Freigrenze von 44 € greifen, die ab 2022 auf 50 €
erhoht wird. AuBerdem lasst sich der Zeitpunkt des Zuflus-
ses bei einem Sachbezug nicht immer zweifelsfrei bestim-
men, wenn z. B. ein Gutschein gewahrt wird. Ist der Gut-
schein beim Arbeitgeber einzulésen, kommt es auf den Zeit-
punkt der Einlésung an. Ist der Gutschein bei einem Dritten
einzulésen, erfolgt der Zufluss mit der Hingabe des Gut-
scheins, weil der Arbeitnehmer in diesem Moment einen
Rechtsanspruch gegeniiber dem Dritten erhalt.

Zu beachten ist, dass Beitrage an einen Pensionsfonds, eine
Pensionskasse oder eine Direktversicherung stets zu Ein-
kiinften aus nichtselbstandiger Arbeit fiihren, ohne dass die
Freigrenze fiir Sachbeziige anwendbar ist.

Das BMF-Schreiben gilt ab dem 1.1.2020. Allerdings bean-
standet es das BMF nicht, wenn Gutscheine und Geldkarten,
die ausschlieRlich zum Bezug von Waren oder Dienstleistun-
gen berechtigen, aber nicht die Voraussetzungen des

Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes erfiillen, noch bis zum
31.12.2021 als Sachbezug anerkannt werden; insoweit ist
dann die Freigrenze fiir Sachbezlige grundsatzlich anwend-
bar.

Fristverlangerung beim Corona-Bonus

Die Auszahlungsfrist fiir den sog. Corona-Bonus wird erneut
verlangert. Eine entsprechende Gesetzesanderung hat der
Bundesrat am 28.5.2021 final beschlossen.

Hintergrund: Nach derzeitiger Rechtslage ist die steuerfreie
Auszahlung des sog. Corona-Bonus an Arbeitnehmer i.H.
von max. 1500 € bis zum 30.6.2021 mdglich (s. hierzu un-
sere Mandanten-Information 2/2021). Diese Frist ist nun
zum zweiten Mal verlangert worden und zwar bis zum
31.3.2022.

Hinweis: Erhoht wird der Bonus durch die Firstverlangerung
nicht. Allerdings kann die Sonderzahlung in mehreren Teil-
betragen an Arbeitnehmer ausgezahlt werden.

Vermieter

Ermittlung der ortsuiblichen Miete

Die ortsubliche Miete, die fur die Prifung des Werbungskos-
tenabzugs bei den Vermietungseinkiinften wichtig ist, ist vor-
rangig auf der Basis des ortlichen Mietspiegels zu ermitteln.
Gibt es keinen Mietspiegel oder ist er nicht verwendbar, kann
die ortsuibliche Miete mithilfe eines 6ffentlich bestellten und
vereidigten Sachverstandigen oder durch Auskunft aus einer
Mietdatenbank oder unter Heranziehung mindestens dreier
vergleichbarer Wohnungen ermittelt werden. Jede dieser
drei letztgenannten Ermittlungsarten ist grundsétzlich gleich-
rangig.

Hintergrund: Bei der Vermietung von Wohnungen fallen re-
gelmafig Werbungskosten an. Der Gesetzgeber sieht eine
anteilige Kirzung der Werbungskosten vor, wenn die Miete
weniger als 66 % bzw. — seit 2021 — weniger als 50 % der
ortsliblichen Miete betragt.

Sachverhalt: Die Klagerin vermietete seit 2015 eine 57 gm
groRe Wohnung in Thiiringen an ihre Tochter zu einer Miete
von 300 € monatlich zuzuglich einer Nebenkostenpauschale
von 70 €. Die Tochter trug die monatliche Abschlagzahlung
fur den Strom in Héhe von 49 €. Eine weitere gleich grolRe
Wohnung im selben Haus vermietete die Klagerin an einen
Fremdmieter fir monatlich 500 € zuziglich einer Nebenkos-
tenpauschale von 78 €. Das Finanzamt erkannte die Wer-
bungskosten flr die an die Tochter vermietete Wohnung nur
im Umfang von 64,01 % an. Hierbei ging es von einer orts-
Ublichen Miete von 578 € aus, so dass die von der Tochter
gezahlten 370 € weniger als 66 % hiervon, namlich 64,01 %,
betrugen.

Entscheidung: Der Bundesfinanzhof (BFH) wies die Sache
zur weiteren Aufklarung an das Finanzgericht (FG) zurtck:

m Bei der ortsliblichen Miete handelt es sich um die ortsubli-
che Kaltmiete (zuzlglich der nach der Betriebskostenver-
ordnung umlagefahigen Kosten) fiir vergleichbare Woh-
nungen, wie sie sich aus dem &rtlichen Mietspiegel ergibt.
Dies kann der einfache Mietspiegel, aber auch der qualifi-
zZierte Mietspiegel sein. Malgeblich ist dabei die sich aus
dem Mietspiegel ergebende Spanne fiir vergleichbare

m m Aktuelle Hinweise fir das Gesprach mit lnrem Steuerberater m m Aktuelle Hinweise fiir das Gesprach mit lhrem Steuerberater m m



DIE MANDANTEN | INFORMATION

Wohnungen; es ist also nicht der Mittelwert anzusetzen.
Die Miete ist erst dann nicht mehr ortsliblich, wenn sie die
Grenzwerte der Spanne Uber- oder unterschreitet.

m Die ortsuibliche Miete ist nur dann nicht aus dem Mietspie-
gel abzuleiten, wenn es keinen Mietspiegel gibt oder der
Mietspiegel nicht regelmafig an die Marktentwicklung an-
gepasst worden ist oder der Mietspiegel substanzielle De-
fizite bei der Datenerhebung aufweist oder aus sonstigen
Grlinden einen mangelhaften Erkenntniswert hat. Gleiches
gilt, wenn es sich um ein Sonderobjekt handelt, das nicht
vom Mietspiegel erfasst wird.

m In den Fallen, in denen nicht auf einen Mietspiegel zurtick-
gegriffen werden kann, kann die ortsubliche Miete aus ei-
nem Gutachten eines 6ffentlich bestellten und vereidigten
Sachverstandigen oder aus der Auskunft einer Mietdaten-
bank oder aus den Mieten fir mindestens drei vergleich-
bare und mit Adresse, Lage und Stockwerk bezeichneten
Wohnungen abgeleitet werden. Jeder dieser Ermittlungs-
wege ist grundsatzlich gleichrangig.

m |m Streitfall darf die ortstibliche Miete nicht aus der anderen
von der Klagerin vermieteten Wohnung abgeleitet werden.
Vielmehr muss das FG zunachst den 6rtlichen Mietspiegel
heranziehen und bei der Hohe der gezahlten Miete auch
die von der Tochter gezahlte Abschlagzahlung fiir den
Strom bertiicksichtigen, da es sich insoweit um einen abge-
kiirzten Zahlungsweg handelt; die gezahlte Miete betrug
damit 419 € (300 € + 70 € + 49 €).

Hinweise: Der BFH macht deutlich, dass vorrangig der ort-
liche Mietspiegel auszuwerten ist, um die ortstibliche Miete
zu ermitteln. Erst wenn dieser nicht vorhanden oder nicht
verwertbar ist, darf auf die Mieten fir drei oder mehr ver-
gleichbare Wohnungen zuriickgegriffen werden; es ist also
nicht méglich, nur die Mieten flr ein oder zwei vergleichbare
Wohnungen heranzuziehen. Der BFH halt damit an seiner
bisherigen Rechtsprechung nicht mehr fest, nach der eine
vergleichbare Mietwohnung im selben Haus als Vergleichs-
malistab herangezogen werden konnte.

Behandlung nicht geltend gemachter
Erhaltungsaufwendungen

Verteilt ein Vermieter grofRere Erhaltungsaufwendungen fir
seine im Privatvermdgen befindliche Immobilie auf mehrere
Jahre und stirbt er vor Ablauf des Verteilungszeitraums,
kann der noch nicht beriicksichtigte Teil der Erhaltungsauf-
wendungen im Todesjahr in einer Summe als Werbungskos-
ten des verstorbenen Vermieters abgezogen werden. Der
noch nicht berlicksichtigte Teil geht also nicht auf die Erben
Uber und kann daher auch nicht von den Erben steuerlich
fortgefiihrt werden.

Hintergrund: Vermieter kdnnen groRere Aufwendungen fiir
den Erhalt ihrer Immobilie, die nicht zum Betriebsvermdgen
gehort, auf zwei bis flinf Jahre gleichmaRig verteilen.

Sachverhalt: Der Ehemann der Klagerin hatte eine Immobi-
lie vermietet, die zu seinem Privatvermdgen gehdrte. In den
Jahren 2012 bis 2015 hatte er gréRere Erhaltungsaufwen-
dungen getatigt, die er auf funf Jahre steuerlich verteilen
wollte. Er verstarb im Januar 2016. Zu diesem Zeitpunkt be-
lief sich der noch nicht beriicksichtigte Teil der Erhaltungs-
aufwendungen auf 30.000 €. Die Klagerin machte diesen

Betrag in der gemeinsamen Steuererklarung fur 2016 als
Werbungskosten des Ehemanns geltend. Das Finanzamt er-
kannte nur den auf den Januar 2016 entfallenden Anteil an.
Es war der Ansicht, dass der Restbetrag von der Erbenge-
meinschaft fortgefiihrt werden misse.

Entscheidung: Der BFH gab der Klage statt und erkannte
Werbungskosten fir 2016 in Hohe von 30.000 € an:

m Die gesetzliche Verteilungsmdglichkeit gréRerer Erhal-
tungsaufwendungen auf zwei bis finf Jahre soll dem Steu-
erpflichtigen Vorteile beim Steuersatz verschaffen. Dieser
Zweck wirde vereitelt werden, wenn der beim Tod verblei-
bende Restbetrag nicht mehr beim verstorbenen Steuer-
pflichtigen beriicksichtigt werden kénnte. Daher kann der
verbleibende Teil im Veranlagungszeitraum des Todesjah-
res als Werbungskosten des verstorbenen Vermieters ab-
gezogen werden.

m Der Todesfall ist vergleichbar mit der VeraufRerung der Im-
mobilie, der Einlage der Immobilie in ein Betriebsvermogen
oder der Beendigung der Vermietung. In diesen Fallen
lasst der Gesetzgeber den vollstandigen Abzug des noch
nicht berticksichtigten Teils der Erhaltungsaufwendungen
zu. Die Vergleichbarkeit ergibt sich daraus, dass in all die-
sen Fallen keine Einkinfte aus Vermietung mehr erzielt
werden.

m Ein Abzug des verbleibenden Betrags der Erhaltungsauf-
wendungen beim Ehemann ist auch deshalb geboten, weil
die Aufwendungen seine Leistungsfahigkeit gemindert hat-
ten. Deshalb scheidet auch ein Abzug des verbleibenden
Betrags bei den Erben aus. Hierfiir fehlt es an einer gesetz-
lichen Grundlage. Diese ware aber erforderlich, weil der
verstorbene Vermieter und die Erben unterschiedliche
Rechtssubjekte sind.

Hinweise: Der BFH widerspricht der Auffassung der Finanz-
verwaltung, die in ihren Richtlinien eine Fortfiihrung des ver-
bleibenden Betrags der Erhaltungsaufwendungen beim Er-
ben zulasst. Der BFH macht deutlich, dass die Rechtspre-
chung an die Verwaltungsrichtlinien nicht gebunden ist. Au-
Rerdem widersprechen die Richtlinien dem Gesetz, das eine
Vererbbarkeit von Verlusten und Aufwendungen nicht zu-
Iasst.

Es wirkt sich beim Steuersatz aus, ob der verbleibende Be-
trag beim verstorbenen Vermieter oder bei seinen Erben gel-
tend gemacht wird. Auflerdem ist die Abzugshoéhe unter-
schiedlich; denn nach dem aktuellen BFH-Urteil wird im To-
desjahr der gesamte Restbetrag abgezogen, wahrend bei ei-
ner Fortfiihrung durch die Erben der gesamte Verteilungs-
zeitraum ausgeschopft worden ware.

Alle Beitrage sind nach bestem Wissen erstellt. Eine Haftung fur den Inhalt kann jedoch nicht ibernommen werden.



	Unternehmer
	Ist-Besteuerung im Gründungsjahr
	Arbeitgeber/Arbeitnehmer
	Kaufpreisaufteilung für ein bebautes Grundstück
	Geldleistung oder Sachbezug
	Fristverlängerung beim Corona-Bonus
	Vermieter
	Ermittlung der ortsüblichen Miete
	Behandlung nicht geltend gemachter Erhaltungsaufwendungen

